
  
  
  

 

 
 

 
  

 

 

 

Satzung der Gemeinde Kirchdorf an der Amper 
über die Erhebung von Gebühren für den Besuch der Ferienbetreuung 

an der Grundschule Kirchdorf an der Amper  
(Ferienbetreuungsgebührensatzung) 

 
Die Gemeinde Kirchdorf an der Amper erlässt auf Grund von Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 der 
Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat Bayern in Verbindung mit Art. 2 und 8 des Kommunal-
abgabengesetzes (KAG) folgende Satzung: 

 
 

§ 1 
Gebührenpflicht 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
 

 
 

  
 
 

§ 3 
Gebührentatbestand 

 
Betreuungsgebühren werden erhoben für den Besuch der Ferienbetreuung an der Grundschule 
Kirchdorf an der Amper. Die Gebührenpflicht besteht auch im Fall vorübergehender Erkrankung, 
Ausschluss oder sonstiger vorübergehender Abwesenheit für die Dauer der angemeldeten Feri-
enbetreuung. 
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§ 4 

Entstehen und Fälligkeit der Gebühr 

 
 

 
(2) Verpflegungsgebühren im Sinne von § 5 Abs. 2 entstehen erstmals mit der Anmeldung zur 

Teilnahme an der Mittagsverpflegung. 
 

 

 
 

  
 

§ 5 
Gebührensatz 

 
(1) Die Gebühren für die Ferienbetreuung werden auf 25,00  pro Öffnungstag der Ferienbetreuung 

in der jeweiligen Schulferienwoche und pro Grundschulkind festgesetzt. Diese sind jeweils wo-
chenweise zu bezahlen, auch wenn das Kind die Betreuung nicht an allen gebuchten Tagen 
wahrnehmen konnte. 

 
(2) 

Essen. 
 
 

§ 6 
Gebührenrückerstattung 

 
Wird die Ferienbetreuung inkl. Mittagessen trotz Aufnahme nicht oder nur teilweise benutzt, besteht 
kein Anspruch auf Gebührenrückerstattung. Dies gilt sowohl im Krankheitsfall als auch bei Aus-
schluss durch die Gemeinde Kirchdorf an der Amper. 
 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.09.2026 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
Kirchdorf, den ___________ 
 
 
 
 
 
Bürgermeister 
Erster Bürgermeister 

 


